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Die Potenzen des VP-Gesetzes für die Real is ierung pol i t isch

operat iver Zielstel lungen mit  den Mit teln des VP-Gesetzes in 

der Untersuchungsarbeit  des MfS ergeben sich auch aus einigen 

für die schnel le und effekt ive Gefahrenabwehr notwendigen 

Besonderheiten. Diese bestehen u. a. in folgendem:

- Im Gegensatz zur strafprozessualen Tät igkeit  bedarf es 
vom Beginn bis zum Abschluß der Wahrnehmung der Befugnisse 
des VP-Gesetzes keiner s t  ra. f  rech t  l iehen Würdigung des Sach
verhaltes und keiner Stel lungnahme zum Vorl iegen von straf
recht l ichen oder andersrecht l ichen Verantwort l ichkeiten und 
den dazu beabsicht igten Maßnahmen.

- Das VP-Gesetz er laubt es, Maßnahmen gegen al le Verursacher 
durchzuführen, ungeachtet dessen, welche Ziele diese mit  
ihren Handlungen verfolgten, in welcher Weise sie betei l igt  
waren, ob und in welchem Grade sie die Gefahr oder Störung 
verschuldeten.
Auf der Grundlage des VP-Gesetzes ist  es auch gestattet,  
Nichtverursacher in die Gefahrenabwehr einzubeziehen, wenn 
das hierzu erforderl ich ist .  Einzige Anforderung an diese 
Personen ist ,  daß sie befähigt sein müssen, zur Gefahren
abwehr beitragen zu können,

- Die Befugnisse können bei al len Ausgangslagen wahrgenommen 
werden, die mit  einer Gefährdung oder Störung der öffent
l ichen Ordnung und Sicherheit  verbunden sind. Das tr i f f t  
auf al le dem MfS off iz iel l  bekannt werdenden Hinweise zu.
Die Wahrnehmung der Befugnisse ist  aber auch bei vor l iegen
den inoff iz iel len Informationen gestattet,  wenn dadurch nicht 
die Grundsätze von Konspirat ion und Geheimhaltung verletzt  
werden.

- Zur Wahrnehmung der Befugnisse ist  es nicht erforderl ich, 
daß die vorl iegenden Informationen umfassend auf ihren 
Wahrheitsgehalt  überprüft  wurden. Vorl iegende Informationen 
berecht igen berei ts dann zum Handeln auf der Grundlage des 
VP-Gesetzes, wenn aus ihnen hervorgeht,  daß unter den konkre
ten Umständen und nach den Erkenntnissen und Erfahrungen der 
Sicherheitsorgane eine Gefahr oder Störung bestehen kann,

- Die Befugnisse können auch dann wahrgenommen werden, wenn 
aus menschl ichen Handlungen Gefahren oder Störungen für die 
öffent l iche Ordnung und Sicherheit  erwachsen, ohne daß diese 
operat iv relevanten Handlungen berei ts ausdrückl ich als 
Rechtsverletzungen normiert  s ind. Auf diese Weise ermög
l icht das VP-Gesetz, auch Gefahren für solche Bereiche ab
zuwehren und solchen Handlungen zu begegnen, dis von ent-


